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Regeste

Betreibungsrechtliche Beschwerde

Erwägungen

E. 1
Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt,
kann gegen jede Verfügung eines Betreibungsoder eines Konkursamtes bei der
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wegen Gesetzesverletzung oder
Unangemessenheit Beschwerde geführt werden. Wird eine Gesetzesverletzung oder
Unangemessenheit geltend gemacht, so muss die Beschwerde gemäss Art. 17 Abs. 2
SchKG grundsätzlich innert zehn Tagen seit dem Zeitpunkt, in welchem der
Beschwerdeführer von der massgeblichen Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht
werden. Im vorliegenden Falle wurde die angefochtene Verfügung betr. Verspätung des
Rechtsvorschlages am 20. Februar 2012 erlassen. Die Beschwerde vom 23. Februar 2012 ist
somit grundsätzlich fristgerecht erfolgt, wobei die Übermittlung der Beschwerdeschrift an
eine unzuständige Behörde, vorliegend das Bezirksgericht Sissach anstatt die
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, unter Berücksichtigung von Art. 32
Abs. 2 SchKG unschädlich ist. Die sachliche Zuständigkeit der Dreierkammer der
Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zur Behandlung der Angelegenheit ergibt sich aus
§ 6 Abs. 1 lit. b EG SchKG. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Es gilt zu prüfen, ob der Zahlungsbefehl vom 22. November 2011 nichtig ist, da dieser aus
der Sicht der Amtsvormundschaft Basel-Stadt von einem örtlich unzuständigen
Betreibungsamt erlassen worden ist. Eine Verfügung ist nichtig, wenn sie gegen
Vorschriften verstösst, die im öffentlichen Interesse oder im Interesse von am Verfahren
nicht beteiligten Personen erlassen worden ist. Unabhängig davon, ob Beschwerde geführt
worden ist, stellen die Aufsichtsbehörden von Amtes wegen die Nichtigkeit einer
Verfügung fest (Art. 22 Abs. 1 SchKG). In der Regel bewirkt die Fehlerhaftigkeit einer
Verfügung nur deren Anfechtbarkeit. Nur ausnahmsweise ist die Nichtigkeit, das heisst die
absolute Unwirksamkeit einer Verfügung, anzunehmen. Gemäss der Evidenztheorie ist eine
Verfügung nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich
oder zumindest leicht erkennbar ist und zudem die Rechtssicherheit dadurch nicht ernsthaft
gefährdet wird (BSK SchKG I- Cometta / Möckli , Art. 22 N 8). Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Verfügungen, welche durch ein örtlich
unzuständiges Betreibungsoder Konkursamt erlassen werden, bloss anfechtbar und nicht
nichtig. Ausgenommen sind lediglich die von einem unzuständigen Amt erlassene
Pfändungsankündigung oder Konkursandrohung. Ein Zahlungsbefehl, der durch ein örtlich
unzuständiges Betreibungsamt erlassen wurde, ist somit in der Regel anfechtbar, aber nicht



nichtig (BGE 118 III 4 E. 2a; BGE 96 III 31 E. 2; zur blossen Anfechtbarkeit des
Zahlungsbefehls: Urteil des Bundesgerichts vom 18. Juli 2003, 7B.100/2003, E. 1.2; BSK
SchKG I- Schmid , Art. 46 N 35). Anderer Ansicht ist das Bundesgericht hinsichtlich
Betreibungshandlungen gegen nicht betreibungsfähige Personen oder Einheiten wie bspw.
urteilsunfähige Personen, soweit letzterenfalls der gesetzliche Vertreter bzw. die
Vormundschaftsbehörde nicht mitgewirkt hat (BGE 104 III 4, 6 E. 2; BSK SchKG I-
Cometta / Möckli , Art. 22 N 12). Dabei handelt es sich um die Verletzung von
Vorschriften, die im öffentlichen Interesse stehen, was zwingend zur Nichtigkeit führt.

E. 3
Im vorliegenden Fall wurde der Zahlungsbefehl vom 22. November 2011 durch das aus
Sicht der Amtsvormundschaft Basel-Stadt gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG örtlich nicht
zuständige Betreibungsamt Sissach erlassen und an den bevormundeten Schuldner
zugestellt. Die Amtsvormundin macht deshalb geltend, der Zahlungsbefehl sei aufgrund
örtlicher Unzuständigkeit nichtig. Der Wohnsitz des Betriebenen sei nach Art. 25 Abs. 2
ZGB stets die Vormundschaftsbehörde Basel-Stadt gewesen. Bezüglich der örtlichen
Unzuständigkeit ist nach dem Vorstehenden kein öffentliches Interesse erkennbar welches
zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls führen würde. Auch sind - im Unterschied zum Erlass
einer Pfändungsankündigung oder einer Konkursandrohung - keine Rechte nicht beteiligter
Dritter verletzt, wenn ein unzuständiges Betreibungsamt, wie im vorliegenden Fall, den
Zahlungsbefehl erlässt (BSK SchKG I- Cometta / Möckli , Art. 22 N 13). Allerdings erweist
sich die Beschwerde der Amtsvormundschaft Basel-Stadt in Anwendung von Art. 68c Abs.
1 SchKG als berechtigt. Nach dieser Bestimmung sind die Betreibungsurkunden nämlich
dem gesetzlichen Vertreter zuzustellen, wenn der Schuldner unter Vormundschaft steht.
Das Betreibungsamt hat von Amtes wegen sowohl die Partei- als auch die
Betreibungsfähigkeit zu prüfen. Über die Bevormundung, die zu einer grundsätzlichen
Handlungs- und damit auch Betreibungsunfähigkeit führt, wird das Betreibungsamt in der
Regel Kenntnis haben, denn die Bevormundung ist entweder zu veröffentlichen (Art. 375
Abs. 1 ZGB) oder aber dem Betreibungsamt mitzuteilen (Art. 375 Abs. 2 ZGB). Selbst
wenn das Betreibungsamt - wie im vorliegende Falle - keine Kenntnis über die
Bevormundung eines Schuldners haben sollte, so ist eine Zustellung, die gegen Art. 68c
Abs. 1 SchKG verstösst, wegen der zwingenden Natur dieser Bestimmung nichtig. Die
Zustellung an den bevormundeten Schuldner würde eine Zustellung an einen
Betreibungsunfähigen bedeuten. Die Betreibung gegen einen urteilsunfähigen Schuldner ist
mit anderen Worten immer nichtig, wenn nicht dessen gesetzlicher Vertreter bzw. die
Vormundschaftsbehörde mitwirkt (BGE 104 III 4; BSK SchKG I- Kofmel Ehrenzeller , Art.
68c N 25 f). Aus den vorhergehenden Ausführungen zeigt sich somit, dass der
Zahlungsbefehl nicht aufgrund der örtlichen Unzuständigkeit nichtig ist, da diese weder im
öffentlichen Interesse steht noch Rechte unbeteiligter Dritter dadurch tangiert sind.
Vielmehr ist es die Zustellung an eine nicht betreibungsfähige Person, welche die
Nichtigkeit bewirkt. Die Betreibungshandlung insb. die Zustellung des Zahlungsbefehls ist
somit gemäss Art. 68c Abs. 1 SchKG nichtig. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und
der Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Sissach aufzuheben. Für das
Beschwerdeverfahren werden gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG keine Kosten erhoben.
Die Zusprechung einer Parteientschädigung ist im betreibungsrechtlichen
Beschwerdeverfahren gemäss Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG nicht vorgesehen.
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